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II
Ungültigkeit eines Ausweises für Mitglieder des Kon-

sularkorps

Ministerpräsident

Ungültigkeit eines Ausweises 
für Mitglieder des Konsularkorps

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 24.09.2001 
- III.3 428-38/00

Der von dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen am 21. August 2000 ausge-
stellte und bis zum 9. Juni 2003 gültige Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps Nr. 7064 von 
Herrn Konsul Fumihiko Numata, Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf, ist in Verlust geraten. 
Der Ausweis wird hiermit für ungültig erklärt.
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